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Literaturwettbewerb 
„Scribo“

Art. 1
Die Abteilung Ladinische Kultur und ladinisches Schulamt schreibt einen 
Literaturwettbewerb aus. Die eingereichten Texte müssen original, unveröffentlicht 
und in ladinischer Sprache verfasst sein. Zugelassen sind alle ladinischen Varianten 
des Sellagebietes. Übersetzungen von Werken, die bereits in anderen Sprachen 
veröffentlicht wurden, werden nicht angenommen. Zum Wettbewerb sind Textsorten in 
Prosa und Drama zugelassen.

Art. 2
Der Literaturwettbewerb ist in zwei Sektionen unterteilt:
Junior: für junge AutorInnen (zwischen 16 und 25 Jahren);
Senior: für AutorInnen über 25 Jahre.

Art. 3
Die BewerberInnen müssen bis spätestens 31. Mai 2018, 12.00 Uhr, ein Exemplar 
ihrer Arbeit beim Wettbewerbssekretariat abgeben. Die Arbeit kann per Einschreiben 
mit Rückantwort (es gilt das Datum des Poststempels) oder in digitaler Form an 
folgende Adresse culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it übermittelt werden. Zu 
spät eingereichte Texte können, selbst wenn die Verspätung auf höhere Gewalt zurück 
zu führen ist, nicht angenommen werden. Jede Autorin/jeder Autor darf nur einen Text 
einreichen.

Art. 4
Ein geschlossenes Paket mit der Aufschrift „Cuncors leterer“ und folgendem Inhalt ist 
an das Wettbewerbssekretariat zu übermitteln:

 1. Ein geschlossener Umschlag mit dem Werk in Papierformat und in digitalem  
  Format; das Werk muss anonym, das heißt, ohne Unterschrift oder sonstige  
  Kennzeichen versehen sein.  Auf dem Umschlag ist lediglich die  
  entsprechende Sektion (junior oder senior) anzugeben.

 2. Ein zusätzlicher geschlossener Umschlag mit einem Antrag auf   
  Stempelpapier zu 16,00 Euro mit folgenden Angaben zur Person:  
  Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsort und Geburtsdatum, Steuernummer,  
  E-Mail-Adresse, Telefonnummer und eine Erklärung, dass das Werk vom  
  Autor/von der Autorin selbst stammt und nicht bereits veröffentlicht bzw.  
  einem Verlag vorgelegt wurde.

Bei digitaler Übermittlung wird gebeten, die jeweiligen Unterlagen in getrennten Dateien 
zuzuschicken.



Art. 5
Für jede Sektion werden zwei Preise vorgesehen:

Junior: Sektion für junge AutorInnen (16 - 25 Jahre)
 erster Preis 3.000,00 Euro,
 zweiter Preis: 2.000,00 Euro

Senior: Sektion für AutorInnen über 25 Jahre
 erster Preis: 3.000,00 Euro,
 zweiter Preis: 2.000,00 Euro

Die Beträge sind als Nettobeträge zu betrachten.

Art. 6
Die Jury wird ihre Entscheidung in Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln ihrer 
Mitglieder treffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des/der Vorsitzenden 
ausschlaggebend. Die Jury wird die Gewinner aufgrund eines unanfechtbaren 
Entscheids ermitteln und die Begründung der Auswahl zu Protokoll führen. Die 
Jury behält sich vor, keinen Preis zu verleihen, falls die Werke den festgelegten 
Voraussetzungen nicht entsprechen. Zudem wird die Jury entscheiden, welche Werke 
veröffentlicht werden sollen.

Art. 7
Die Teilnahme am Wettbewerb bedingt die Annahme vorliegender Regelung, sowie die
automatische Abtretung des Copyrights zugunsten des Landes Südtirol. Zudem ist 
das Land Südtirol dazu berechtigt, Auszüge des Werkes, anlässlich der Vorstellung 
desselben, öffentlich zu verlesen. Für besagte Rechte wird den AutorInnen, deren 
Werk herausgegeben wird, keinerlei Entgelt zuerkannt.

Wettbewerbssekretariat:
Abteilung Ladinische Kultur und ladinisches Schulamt,
39100 Bozen, Bindergasse 29
Tel. 0471 /41 70 20/21
culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it

Kontaktperson: Barbara Perathoner
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